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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.12.1996 

Geschäftszahl 

92/14/0176 

Rechtssatz 

Will ein Abgabepflichtiger die Berücksichtigung höherer Werbungskosten anstelle der für ihn in Betracht 
kommenden Werbungskostenpauschbeträge erreichen, dann hat er sämtliche Werbungskosten nachzuweisen 
(Hinweis E 6.3.1985, 84/13/0253). 


